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Regierungsvorlage 

(übersetzung) 

CONVENTION CONCERNANT LA RE- ÜBEREINKOMMEN üBER DIE AN
CONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES ERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG 
DECISIONS EN MA TIERE D'OBLIGA- VON ENTSCHEIDUNGEN AUF DEM 
TIONS ALIMENTAIRES ENVERS LES GEBIET DER UNTERHALTSPFLICHT 

ENFANTS " GEGENüBER KINDERN . 

Les Etats signataires de la presente Conven
tion; 

Desirant etablir des dispositions communes 
pour regler lai reconnaissance et l'execution des 
decisions en matiere d'obligations alimentaires 
envers les enfants; 

Ont resolu de conclure une Convention ;\ cet 
effet et sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier 

La presente Convention a pour objet d'assurer 
la reconnaissance et l'execution reciproques, par 
les Etats contractants, des decisions rendues ;\ 
l' occasion de demandes, ;\ caractere' international 
ou interne, portant sur la reclamation d'aliments 
par un enfant legitime, non legitime ou adoptif, 
non mar.ie et ~ge de moins de 21 ans accomplis. 

Si la <,lecision contient des dispositions sur un 
point autre que l'obligation alimentaire~ l'effet de 
la Convention reste limite ;\ cette derniere. 

La Convention ne s'applique pas aux decisions 
en matiere alimentaire entre collateraux. 

Article 2 

Les decisions rendues en matiere d'aliments 
dans un des Etatscontractants devront hre re
conrtues et declarees executoires, sans revision au 
fond, dans les autres Etats contractants, si 

1. l'autorite qui astatue a ete competente en 
vertu de la presente Convention; 

2. la partie defenderesse a ete regulierement 
citee ou representee selon Ja 101 de l'Etat dont 
releve l'autorite ayant statue; . 
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Die Signatarstaaten dieses übereinkommens 
haben, 

Von dem Wunsche geleitet, gemeinsame "Be
stimmungen zur Regelung der Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Ge
biet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern 
festzusetzen, 

Beschlossen, zu diesem Zweck ein überein
kommen zu schließen, und haben die folgenden 
Bestimmungen vereinbart: 

Artikel 1 

Zweck dieses übereinkommens ist es, in den 
vertragschließenden Staaten die gegenseitige An
erkennung und Vollstreckung von Entscheidun
gen über Begehren, seien sie internationalen oder 
innerstaatlichen Charakters, sicherzustellen, die 
den Unterhaltsanspruch eines ehelichen,. nicht 
ehelichen oder adoptierten Kindes zum Gegen
stand haben, das unverheiratet ist und das 21. Le
bensjahr noch nicht vollendet hat: 

Enthält die Entscheidung auch einen Ausspruch 
über einen anderen Gegenstand als die Unter
haltspflicht, so bleibt die Wirkung des überein
kommens auf die Unterhaltspflicht beschränkt. 

Dieses übereinkommen ist auf Entscheidungen 
in Unterhaltssachen zwischen Verwandten in der 
Seitenlinie nicht anzuwenden. 

Artikel 2 

Unterhaltsentscheidungen, die in einem der 
vertragschließenden Staaten ergangen sind, sind 
in den anderen vertragschließenden Staaten ohne 
sachliche Nachprüfung anzuerkennen und für 
vollstreckbar zu erklären, wenn 

1. die Behörde, die entschieden hat, nach 
diesem übereinkommen zuständig war; 

2. die beklagte Partei nach dem Rechte des 
Staates, dem die entscheidende Behörde angehört, 
ordnungsgemäß geladen oder vertreten war; 
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toutefois, en cas de decision par detaut, la 
reconnaissance et l'execution pourront etre 
refusees si, au vu des circonstances dela cause, 
l'autorite d'execution estime que c'est sans faute 
de la partie defaillante que celbci n'a pas eu 
connaissance de la procedure ou n'a pu s'y 
defendre; I 

3. la Gecision est passee en force de chose jug6e 
dans l'Etat OU elle a ete rendue; 

toutefois, les decisions executoires par provi
sion et les mesures provisionnelles seront, quoique 
susceptibles de recours, declarees executoires par 
l'autorite d'execution si pareilles decisions peu

,vent &tre rendues et exerutees dans l'Etat dont 
releve cette autorite; 

'4. la decision n'est pas contraire a une decision 
rendue sur le meme objet et entre les mem~s 
parties dans l'Etat ou elle est invoquee; 

la reconnaissance et l'execution pourront etre 
refusees si, avant le prononce de la decision, il y 
a avait litispendance dans ol'Etat OU elle est 
invoquee; 

5. la decision n'est pas manifestement incompa
tible avec I'ordre public de l'Etat ou elle est 
invoquee. 

Article 3 

Aux termes de la presente Convention, sont 
competentes pour rendre des decisions en matiere 
d'aliments les autorites suivantes: 

1. les autorites de l'Etat sur le territoire duquel 
Ie debiteur d'aüments avait sa residence habituelle 
au moment ou l'instance a ete introduite; 

2. les autorites de l'Etat sur le territoir~ duquei 
le creancier d'aliments avait sa residence habi
tuelle au moment ou l'instance a ete introduite; 

3. l'autorite a la competence de laquelle le 
debiteur d'aliments s'est soumis soit expresse
ment, soit en s'expliquant sur le fonds sans 
reserves touchant Ja competence. 

Article 4 

La partie qui seprevaut d'une decision ou qui 
en demande l'execution doit produire: 

1. une expedition de la decision reunissant les 
conditions n~cessaires a son authenticite; 

2. les pieces de nature a etablir que la decision , . 
est executoue; 

jedoch können im Fall einer Versäumnisent
scheidung die Anerkennung und die Vollstreckung 
versagt werden, wenn die Vollstreckungsbehörde 
in Anbetracht der Umstände des Falles der An
sicht ist, daß die säumige Partei ohne ihr Ver
schulden von dem Verfahren keine Kenntnis 
hatte oqer sich in ihm nicht verteidigen konnte; 

3. die, Entscheidung in dem Staat, indem sie 
ergangen ist? Rechtskraft erlangt hat; 

jedoch werden vorläufig vollstreckbare Ent
scheidungen und vo'rläufige Maßnahmen trotz 
der Möglichkeit, sie anzufechten, von der Voll
streckungsbehörde für vollstreckbar erklärt, wenn 
in dem Staate, dem diese Behörde angehört, 
gleichartige Entscheidungen erlassen und voll
streckt werden können; 

4. die Entscheidung nicht in Widerspruch zu 
einer Entscheidung steht, die über denselben An
spruch und zwischen denselben Parteien in dem 
Staat erlassen ist, in dem sie geltend gemacht 
wird; . 

. die Anerkennung und die Vollstreckung kön
nen versagt werden, wenn in dem Staat, in dem 
die Entscheidung geltend gemacht wird, vor ihrer 
Erlassung Streitanhängigkeit bestanden hat; 

5. die E'ntscheidung mit der öffentlichen Ord
nung des Staates, in dem sie geltend gemacht 
wird, nicht offensichtlich unvereinbar ist. 

Artikel 3 

Nach diesem übereinkommen sind zur Erlas
sung von Unterhalts entsCheidungen folgende Be
hörden zuständig: 

1. die Behörden des Staates, in dessen Gebiet 
der Unterhaltspflichtige im Zeitpunkt der Ein
leitung des Verfahrens sein~n gewöhnlichen Auf
enthalt hatte; 

2. die Behörden des Staates, in dessen Gebiet 
der Unterhaltsberechtigte im Zeitpunkt der Ein
leitung des Verfahrens seinen gewöhnlichen Auf
enthalt hatte; 

3. die Behörde, deren Zuständigkeit sich der 
Unterhaltspflichtige entweder ausdrücklich oder 
dadurch unterworfen hat, daß er siCh, ohne die 
Unzuständigkeit geltend zu machen, in die SaChe 
selbst eingelassen hat. 

Artikel 4 

Die P~rtei, die sich auf eine Entscheidung be
ruft oder ihre Vollstreckung beantragt, hat fol
gende U~terlagen beizubringen: 

1. eine Ausfertigung der Entscheidung, welche 
die für ihre Beweiskraft erforderlichen Voraus
setzungen erfüllt; 

2. die Urkunden, aus denen sich ergibt, daß die 
Entscheidung vollstreckbar ist; 
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3. en cas de decision par defaut, une copie 3. im Falle einer Versätirn'aisentscheidung eine 
authentique de l'acte introductif d'instance et les beglaubigte Abschrift der das Verfahren einiei
pie ces de nature a etablir que cet acte a ete tendenLadung oder Verfügung und die Urkun
dament signifie. 'den, aus denen sich die ordnungsgemäße Zustel-

lung dieser Ladung oder Verfügung ergibt. 

Article 5 Artikel 5 

L'examen de l'autorite d'execution se bornera Die Prüfung der Vollstreckungsbehörde be-
aux conditions visees dans l'article 2 et aux docu- schränkt sich auf die im Artikel 2 genannten 
ments enumeres a I'article 4. Voraussetzungen und die im Artikel 4 auf

gezählten Urkunden. 

Article 6 

La procedure d'exequatur est regie, en tant que 
la presente Convention n'en dispose autrement, 
par la loi de l'Etat dont releve l'autorite d'execu
tion .. 

Toutedecision declanfe executoire a la rri~me 
force et produit les m~mes effets que si elle 
emanait d~une autorite competente de' l'Etat oü 
I'execution est demandee. . 

Article 7 

Si la decision dont I'execution est demandee, a 
ordonne la prestation des aliments par paieme'nts 
periodiques, I'execution sera accordee tant pour 
les paiements deja echus que pour les paiements a 
echoir. 

Article 8 

Les conditions etablies par les artides precc
dents en ce qui concerne la reconnaissance et 
l'execution des decisions vi sees par la presente 
Convention, s'appliquent egalement aux decisions 
emanant de l'une des autorites visee's a l'article 3, 
modifi;mt la condamnatiori relative a une obliga-

,tion aJimentaire. 

Article 9 

La partie admise a l'assistance judiciaire 
gratuite dans l'Etat DU la decision a ete rendue en 
beneficiera dans la procedure tendant a obtenir 
l'execution de la decision. 

n.ins les procedures vi sees par la presente Con
vention, il n'y a pas li eu a cautio judicatum solvi. 

Les pieces produites sont dispens,ees, dans les 
procedures regies par la presente Convention, de 
visa et de legalisation. 

ArticlelO 

Les Etats contractants s'engagent a faciliter 1.e 
transfert du montant des sommes allouees cu 
raison d'obligations alimentaires envers,. les eri~ 
fants. 
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Artikel 6 

Soweit dieses übereinkommen nichts anderes 
bestimmt, richtet sich das Verfahren zur Voll
streckbarerklärung nach dem Rechte. des Staates, 
dem die Vollstreckungsbehörde angehört. 
. Jede für vollstreckbar' erklärte En~~cheidung 

hat die gleiche Geltung und erzeugt die gleidlen 
Wirkungen, wie wenn. sie v()n einer zuständigen 
Behörde des Staates erlassen wäre, 'indem die 
Vollstreckung beantragt wird. 

Artikel 7 

Ist in der Entscheidung, deren Vollstreckung 
beantragt wird, die Unterhaltsleistung durch 
regelmäßig wiederkehrende Zahlungen angeord
net, so wird die Vollstreckung sowohl wegen der 
bereits fällig gewordenen als auch wegen der 
künftig fällig werdenden Zahlungen bewilligt. 

Artikel 8 

Die Voraussetzungen, die in den vorstehenden 
Artikeln für die Anerkennung und die Voll
streckung von Entscheidungen im Sinne dieses 
übereinkommens festgelegt sind, gelten auch für 
die von einer der im . Artikel 3 bezeichneten Be~ 
hörden erlassenen Ents.cheidungen, durch die eine 
Verurteilung zu Unterhaltsleistungen abgeändert 
wird. 

Artikel 9 

Ist einer Partei in dem Staat, in dem die Ent
sdteidung ergangen ist, das Armenrecht gewährt 
worden, so genießt sie es auch in dem Verfahr~n, 
dll;rch das die Vollstreckung der Entscheidung er-
wirkt werden soll. . 

In dem in diesem übereink()mmen vorgesehe
nen Verfahren braucht für die Prozeßkosten 
keine Sicherheit geleistet zu werden.. . 

In dem unter dieses übereinkommen f;lleriden 
Verfahren bedürfen die beigebrachten Urkunden 
keines Sichtvermerkes und keiner Beglaubigung. 

ArtikellCl 

Die vertragschließenderi Staaten' verpflichten 
sich, .' die überweisung der zu,r Erfüllung von 
Uhterhaltsverpflichtungen gegenüber Kindern zu-
gesprochenen Beträge zu erleichtern. .' 

2 
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Artide 11 

Aucune disposition de la presente Convention 
ne peut faire obstacle au droit du ereancier d'ali
ments d'invoquer toute autre disposition 
applicable a l'execution des decisions en matiere 
d'aliments soit en vertu de la loi interne du pays 
öu siege l'autorite d'execution, soit aux termes 
d'une autre Convention en vigueur entre les 
Etats contractants. 

Article 12 

La presente Convention ne s'applique pas aux 
decisions rendues avant son entree en vigueur. 

() Article 13 

Chaque Etat contractant indiquera aU,Gouverne
ment des Pays-Bas les autorites competentes pour 
rendre des decisions cn matiere d'aliments et pour 
rendre executoires les decisions etrangeres. 

Le Gouvernement, des Pays-Bas portera c\!S 
com'munications a la connaissance des autres 
Etats contractants. 

Article 14 

Artikel il 
Keine Bestimmung dieses übereinkommens 

hindert den Unterhaltsberechtigten, sich auf son
stige Bestimmungen zu berufen, die nach dem 
innerstaatlichen Rechte des Landes, in dem die 
Vollstreckungsbehörde ihren Sitz hat, oder nach' 
einem anderen zwischen den vertragschließenden 
Staaten in Kraft befindlichen übereinkommen 
auf die Vollstreckung von Unterlialtsentscheidun
gen anwendbar sind. 

Artikel 12 

Dieses übereinkommen ist auf Entscheidungen, 
die vor seinem Inkrafttreten ergangen sind, nicht 
anzuwenden. 

Artikel 13 

] eder vertragschließende Staat gibt der Regie
rung der Niederlande die Behörden bekannt, die 
zur Erlassung von Unterhaltsentscheidungenund 
zur Vollstreckbarerklärung ausländischer Ent
scheidungen zuständig sind. 

Die Regierung der Niederlande bringt diese 
Mitteilungen dem anderen vertragschließenden 
Staat zur Kenntnis. 

Artikel 14 

La presente Convention s'applique de plein Dieses übereinkommen gilt ohne weiteres für 
droit aux territoires metropolitains des Etats das Mutterla~d jedes der vertragschließenden 
contractants. Staaten. 

Si tm Etat contractant en desire la mise en 
vigueur dans tous les autres territoires ou dans 
tels des autres territoires dont les relations inter
nationales sont assurees par lui, il notifiera son 
intentiona cet effet par un acte qui sera depose 
aupres du Ministere des Affaires Etrangeres des 
Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplo
matique, une copie, certifiee conforme, a chacun 
des Etats contractants. 

Cette declaration n'aura d'effet relativement 
aux territoires non metropolitains que dans les 
rapports entre l'Etat qui l'aura faite et les Etats 
qui auront dec1are I'accepter. Cette derniere de
c1aration sera deposee aupres du Ministere des 
Affaires Etrangeres des Pays~Bas; celui~ci en 
enverra, par la voie diplomatique, une, copie, 
certifiee conforme, a chacun 'des Etats contrac
tants. 

Article 15 

La presente Convention est ouverte a la signa
ture des Etats representes a la Huitieme Session 
de la Conference de La Haye de Droit Inter
national Prive. 

'Wünscht ein vertragschließender Staat die In
kraftsetzung in allen anderen Gebieten oder in 
bestimmten der anderen Gebiete, deren zwischen
staatliche Beziehungen von ihm wahrgenommen 
werden, so hat er zu diesem Zweck seine Absicht 
durch eine" schriftliche Mitteilung bekannt
zugeben, die beim Ministerium der Aitswärtigen 
Angelegenheiten der Niederlande zu hinterlegen 
ist. Dieses, wird hievon jedem der vertragschlie
ßenden Staaten auf diplomatischem Wege eme 
beglaubigte Abschrift übersenden. 

Diese Erklärung wirkt für die Gebiete, die 
nicht zum Mutterland gehören, nur im Verhält
nis zwischen dem Staate, der sie abgegeben hat, 
und, den Staaten, die ihre Annahme erKlärt 
haben. Die Erklärung der Annahm~ ist beirr. 
Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten 
der Niederlande zu hinterlegen; dieses wird hie
von jedem der vertragschließenden Staaten auf 
diplomatischem Wege eine beglaubigte Abschrift 
übersenden. 

Artikel 15 

Dieses übereinkommen steht den bei der 
Achten Session der Haager Konferenz fÜr Inter
nationales Privatrecht vertretenen Staaten zur' 
Unterzeichnung· offen. ' 
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Elle sera ratifiee et les instrumerits de riltifica-! Es ist zu ratifizieren; die Ratifikationsurkun
tion seront deposes aupres du Ministere des den sind beim Ministerium der Auswärtigen An-
Affaires Etrangeres des Pays-Bas. gelegenheiten der Niederlande zu hinterlegen. 

Il sera dresse de tout depbt d'instruments de Ober jede Hinterlegung einer Ratifikations-
ratification un proces-verbal dont une copie, urkunde wird eine Niederschrift aufgenommen 
certifiee conforme, sera remise, par la voie diplo- werden, von der eine beglaubigte Abschrift auf 

. rriatique, a chacun des Etats signataires. diplomatischem Wege jedem aer Signatarstaaten 
übermittelt werden wird. 

Article 16 

La presente Convention entrera en vigueur le 
soixantieme jour a partir du depOt du quatrieme 
instrument de ratification prevu par l'article 15. 

Pour chaque Etat signataire, ratifiant poste
rieurement la Convention, celle-ci entrera ell 
vigueur le soixantieme jour apartir de la date du 
depot de son instrument de ratificatiori .. 

Dans l'hypothese visee par l'article 14, alinea 2, 
de la presente Conventioll, celle-ci sera applicable 
le soixantieme jour a partir de la date du depot 
de la declaration d'acceptatioll. 

Article 17 

Tout Etat, non represente a la Huitieme Ses
sion de la Conference de La Haye de Droit Inter
national Prive, pourra adherer a la presente COll
vention. L'Etat desirant adherer notifiera SOll 
intention par un acte qui sera depose aupres du 
Ministere des Aftaires Etrangeres des Pays-Bas. 
Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, 
une copie, certifiee conforme, a chacun des Etats 
contraCtallts. 

La Convention entrera en vigueur, entre l'Etat 
adherant et l'Etat ayant declare accepter cette. 
adhesion, le soixantieme jour apres la date du 
depot de l'acte d'adhesion. 

L'adhesion n'aura d'eftet que dans les rapports 
entre l'Etat adherant et les Etats contraetants qui 
auront declare accepter cette adhesion. Cette 
declaration sera deposee aupres du Ministere des 
Aftaires Etrangeres des Pays-Bas; celui~ci en 
enverra, par la voie diplomatique, une copie, 
certifiee conforme, a chacun des Etats contrac
tants. 

11 est entendu que le depot de !'acte d'adhesion 
ne pourra avoir lieu qu'apres l'entree cn vigueur 
de la presente Convention en vertu de l'ar
ticle 16. 

Article 18 

Artikel 16 

Dieses übereinkommen tritt am sechzigsten 
Tage nach der im Artikel 15 vorgesehenen Hi?
terlegung der vierten Ratifikationsurkunde 1ll 

Kraft. 

Für jeden Signatarstaat, der später ratifiziert, 
tritt das übereinkommen am sechzigsten Tage 
nach dem Tage der Hinterlegung seiner Ratifika
tionsurkunde in Kraft . 

. Im Falle des Artikels 14 Absatz 2 wird das 
übereinkommen am sechzigsten Tage nach dem. 
Tage der Hinterlegung der Annallmeerklärung 
anwendbar. 

Artikel 17 

Jeder bei der Achten Sessio.n der ffaa~er Kon
ferenz für Internationales Pnvatrecht mcht ver
tretene Staat kann diesem übereinkommen bei
treten. Der Staat, der beizutreten wünscht, hat 
seine Absicht durch eine schriftliche Mitteilung 
bekanntzugeben, die beim Ministerium der Aus
wärtigen Angelegenheiten der Niqderlande zu 
hinterlegen ist. Dieses wird hievon jedem der 
vertragschließenden Staaten auf diplomatischem 
Wege eine beglaubigte Abschrift übersenden. 

Das übereinkommen tritt zwischen dem bei
tretenden Staat und dem Staate, der diesen Bei
tritt anzunehmen erklärt hat, am sechzigsten 
Tage nach dem Tage der Hinterlegung der Bei
trittsurkunde in Kraft. . 

Der Beitritt wirkt nur im Verhältnis zwischen 
dem beitretenden Staat und den vertragschließen
den Staaten, die erklärt haben, diesen Beitritt an
zunehmen. Die Erklärung der Annahme ist beim 
Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten 
der Niederlande zu hinterlegen; dieses wird hie
von jedem der vertragschließenden Staaten auf 
diplomatischem Wege eine beglaubigte Abschrift 
übersenden. 

Es besteht Einverständnis darüber, daß die 
Beitrittsurkunde erst nach Inkrafttreten dieses 
übereinkommens gemäß Artikel 16 hinterlegt 
werden kann. 

Artikel 18 

Chaque Etat contraetant, en signant ou Jeder vertragschließende Staat kann bei der 
ratifiant la presente Convention ou en y adherant, Unterzeichnung oder bei der Ratifikation dieses 
pourra faire une reserve quant a. la reconnais- I übereinkommens oder bei seinem Beitritt einen 
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sance et, a l'execution des decisions rcndues par 
une autorite d'un autrc Etat contractant, qui 
aurait ete competente en raison de la residencc 
du creancier d'aliments. 

L'Etat qui aura fait usage de cette reserve ne 
pourra pretendre a l'application de la Conven
tion aux decisions rendues par ses autorites 
lorsque eelles-ci auront ete competentes en raison 
de la residence du creancier. d'aliment. 

Article 19 

La presente Convention aura une duree de 
cinq ans a partir de la date indiquee dans l'ar
tide 16;' alinea premier, de la presente Conven
tion. Ce dclai commencera a ~ourir de cette date, 
m~me pour les Etats qui l'auront ratifiee ou y 
auront adhere posterieurement. 

La Convention sera renouvelce tacitement de 
cinq ans en cinq ans, sauf denonciation. 

La denonciation devra, au moinssix mois 
avant l'expiration du detai, hre notifiee au Minis
tere des Affaires Etrangeres des Pays-Bas, qui en 
donnera connaissance a taus les autres Etats con
tractants. 

La denonciation peut se limiter aux territoires 
ou a eertains territoires indiques dans une noti
fieation faite eonformcment a l'artide 14, 
alinea 2. 

La denonciation ne produira son effet qU:l 
l'egard de l'Etatqui l'aura notifiee. La Conven
tion' restera en vigueur pour les autres Etats con
traetants. 

En foi de quoi, les soussignes, dument autorises, 
ont signe la presente Convention. 

Fait a La Haye, le 15 avril 1958, en un seul 
exemplaire, qui sera depose dans les archives du 
Gouvernement des Pays-Bas, et dont une eopie, 
certifiee conforme, sera remise, par la voie diplo
matique, a chaeun des Etats representes a la 
Huitieme Session de la Conferenee de La Haye 
de Droit International Prive ainsi qu'aux Etats
adherant ulterieurement. 

I'our la Republique Hderale cl' Allemagne: 

Pour i'Autriche: 

(s.) DR. GEORG AFUHS 

Pour la Belgique: 

Vorbehalt hinsichtlich der Anerkennung und der 
Vollstreckung von Entscheidungen einer Behörde 
eines anderen vertragschließenden Staates 
machen, deren Zuständigkeit durch den Aufent
haltsort des Unterhaltsberechtigten begründet ist. 

Ein Staat, der diesen Vorbehalt macht, kann 
nicht verlangen, daß dieses übereinkommen auf 
Entscheidungen seiner Behörden angewendet 
wird, deren Zuständigkeit durch den Aufent
haltsort des Unterhaltsberechtigten begründet ist. 

Artikel 19 

Dieses übereinkommen hat eine Geltungsdauer 
von fünf Jahren, gerechnet ab dem im Artikel 16 
Absatz 1 dieses übereinkommens angegebenen 
Zeitpunkt. Diese Frist beginnt selbst für die 
Staaten, die es später ratifiziert haben oder bei
getreten sind, ab diesem Zeitpunkt zu laufen. 

Das übereinkommen wird, außer im Falle der 
Kündigung, von fünf zu fünf Jahren stillschwei
gend erneuert. 

Die Kündigung ist wenigstens sechs Monate 
vor Ablauf der Frist dem Ministerium der Aus
wärtigen Angelegenheiten der Niederlande be
kanntzugeben, das hievon allen anderen vertrag
schließenden Staaten Mitteilung machen wird. 

Die Kündigung kann sich auf die oder be
stimmte der in einer Bekanntgabe gemäß Ar
tikel 14 Absatz 2 angeführten Gebiete beschrän
ken. 

Die Kündigung wird nur hinsichtlich des 
Staates, der sie erklärt hat, wirksam. Das überein
kommen bleibt für alle anderen Staaten In Gel
tung. 

Zu Urkund dessen haben die ordnungsgemäß 
ermächtigten Unterzeichneten dieses überein
kommen gefertigt. 

Geschehen im Haag, am 15. April 1958, in 
einer einzigen Ausfertigung, die in den Archiven 
der Regierung der Niederlande hinterlegt 
werden wird und von der eine beglaubigte Ab
schrift auf diplomatischem Wege jedem der bei 
der Achten Session der Haager Konferenz für 
Internationitles Privatrecht vertretenen Staaten 
und den später beitretenden Staaten übermittelt 
werden wird. 

['Ollr le Danemark: 

Pour l'Espagne: 

Pourla Finlancle: 
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POUI' la Grecc: 

(5.) A. TZIRAS 

rour I'I talie: 

POUI' le Japon: 

Pour le Luxembourg: 

Pour !a Norvege: 

7 

Pour les Pays-Bas: 

Pour le Portugal: 

POUI" !e Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d'!r
lande du Nord: 

Pour la Suede: 

Pour la Suisse: 

Pour h Turquie: 
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Erläuternde Bemerkungen 

I. Allgemeine Bemerkungen .. 

Die Ereignisse der letzten Jahrzehnte haben zu 
bedeutenden Verschiebungen der Bevölkerung ge
führt, durch die sehr häufig Familien oder sonst 
durch das Band der Abstammung miteinander 
verbundene Personen durch Staatsgrenzen ge
trennt wurden; hiedurch, durch Auswanderung 
und durch die zunehmenden Erleichterungen im 
Reiseverkehr sind die Fälle immer häufiger ge
worden, in denen ein auf Grund familienrechtlicher 
Beziehungen Unterhaltsberechtigter seinen Unter
haltsanspruch 'in einem anderen Staat als dem 
seines Aufenthaltes durchsetzen muß. 

Es besteht daher ein steigendes Bedürfnis da
nach, gerichtliche Titel, die den gesetzlichen 
Unterhalt betreffen, auch außerhalb der Grenzen 
des Staates, aus dem der Titel stammt, vollstreck
bar zu machen. Sowohl das Internationale Insti
tut für die Vereinheitlichung des Privatrechts 
in Rom als auch der Wirtschafts- und Sozialrat 
der Vereinten Nationen haben Entwürfe von 
übereinkommen über die gegenseitige Anerken
nung und Vollstreckung von gerichtlichen Ent
scheidungen, die den gesetzlichen Unterhalt be
treffen, verfaßt. 

Die Haager Konferenz für internationales 
Privatrecht, die seit mehr als 60 Jahren besteht 
·und sehr bedeutende Arbeiten auf dem Gebiet 
des internationalen Privat- und Verfahrens rechtes 
geleistet hat, hat diese Bestrebungen aufgenom
men und im Zusammenhang mit einem überein
kommen über die VereinheItlichung des auf den 
Unterhaltsanspruch von Kindern anwendbaren 
Rechtes, der zum Abschluß der 8. Session oer 
Haager Privatrechtskonferenz (24. Oktober 1956) 
von den Vertretern von sieben Staaten, darunter 
auch der Republik österreich, unterfertigt wurde, 
den Entwurf eines übereinkommens über die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entsdiei
dungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht 
gegenüber Kindern hergestellt. Ein diesem Ent
wurf entsprechendes übereinkommen ist von der 
niederländischen Regierung am 15. April 1958 
zur Unterzeichnung aufgelegt worden. Es wurde 
an diesem Tag von den Vertretern der Republik 
österreich und Griechenlands, in der Folge für 
die Bundesrepublik Deutschland, Belgien,ItalieJl' 

die Niederlande und Norwegen unterzeichnet. In 
einigen dieser Staaten ist die Ratifikation zu er
warten. Der Europarat hat seinen Mitgliedstaaten 
die Unterzeichnung und Ratifikation des über
einkommens empfohlen. 

11. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln. 

Zu Art. 1: 

Zweck des übereinkomn1ens ist die Ermög
lichung der Vollstreckung von gerichtlichen Eht
scheidungen, die den Unterhalt von Kindern be
treffen. Unter "Kindern" werden in diesem Ab
kommen unverheiratete Personen verstanden, die 
das 21. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. 
Diese gerichtlichen Entscheidungen können so
wohl Fälle betreffen, die schon zur Zeit der Fäl
lung der Entscheidung ein internationales Ele
ment enthielten - etwa Wohnsitz oder gewöhn
licher Aufenthalt des Unterhaltsberechtigten und 
des Unterhaltsschuldners in verschiedenen Staaten 
oder verschiedene Staatsbürgerschaft dieser Per
sonen - (Begehren mit internationalem Charak
ter) als auch Fälle; die ursprünglich keine inter
nationale Beziehung hatten, sondern eine solche 
erst später bekamen, etwa durch Auswanderung 
des Unterhaltsschuldners in einen anderen Staat 
(Begehren mit innerstaatlichem Charakter). 

Im zweiten Absatz wird klargesteirt, daß die 
Entscheidung nur so weit vollstreckt wird, als 
sie sich auf die Unterhaltsverpflichtung bezieht, 
im dritten, daß Unterhaltsverpflichtungen zwi
schen Seitenverwandten ausgeschlossen . sind. 
Gegenstand des .Abkommens ist also nur der 
Unterhalts anspruch noch nicht 21jähriger Perso
nen gegen Aszendenten (einschließlich von Adop
tiveltern)- zweifellos der wichtigste und drin
gendste Fall; von einer Regelung weiterer 
Fälle - etwa von Unterhaltsansprüchen zwischen 
Ehegatten - wurde abgesehen, weil hier aie 
Regelung viel größere Schwierigkeiten verursacht 
hätte. 

Zu Art. 2 und 3: 

Die in einem der V ertragsstaa ten ergangenen 
Uriterhaltsentscheidungen müssen bestimmten 
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Voraussetzungen genügen, um In den ander<:n 
Staaten vollstreckt z1.l werden. 

Vor allem muß die internationale Zuständig
keit gegeben sein. Diese wird begründet 

a) durch den gewöhnlichen Aufenthalt des 
Unterhaltsschuldners im Entscheidungs
staat zur Zeit der Einleitung des Verfah
rens - ein allgemein angenommenes Kri
terium -; aber auch 

b) durch den gewöhnlichen Aufenthalt des 
Unterhaltsberechtigten im Entscheidungs
staat - ein nicht überall angenommener 
Zuständigkeitsgrund, der aber praktisch be
sonders für österreich (Zuständigkeit für 
U nterhaltsbemessungenim außerstreitigen 
Verfahren) von größter Bedeutung ist. 
Hinsichtlich des Zuständigkeitsgrundes b 
wurde ein Vorbehalt zugelassen '(Art. 18); 

c) durch die ausdrückliche oder stillschwei
gende Unterwerfung der Unterhaltsver
pflichteten unter die Gerichtsbarkeit der 
Stelle, die mit der Sache befaßt wurde 
(Art. 2 Z. 1 und Art. 3). 

Eine zweite Voraussetzung ist die Rechtskraft 
der Entscheidung; doch können auch vorläufig 
vollstreckbare Entscheidungen und vorläufige 
Maßnahmen in den anderen Staaten vollstreckt 
werden (Art. 2 Z. 3), sofern entsprechende Ent
scheidungen auch in dem Staat, in dem um Voll
streckung angesucht wird, vollstreckbar sind. 

Die dritte Voraussetzung enthält bestimmte 
Mindesterfordernisse des Verfahrens, in dem die 
Entscheidung ergangen ist: die belangte Partei 
muß ordnungsgemäß geladen oder vertreten ge
wesen sein; handelt es sich um eine Versäumungs
entscheidung, so kann - und muß in österreich, 
weil in diesen Fällen die Gegenseitigkeit nicht 
gemäß § 79 EO. verbürgt ist - die Vollstreckung 
auch versagt werden, wenn die ünterlegene Par
tei ohne ihr Verschulden keine Kenntnis vom 
Verfahren erlangt hat oder sich nicht verteidigen 
konnte (Art. 2 Z. 2). 

Als Versagungsgründe, die die Anerkennung 
und die Vollstreckung, einer Entscheidung ver
hindern, sind folgende Tatbestände festgesetzt: 

1. wenn in dem Staat, in dem die Entscheidung 
geltend gemacht wird, eine schon ergangene 
andere Entscheidung entgegensteht oder wenn 
vor der Erlassung der geltend gemachten Ent
scheidung ein Verfahren über denselben Gegen
stand und zwischen denselben Parteien anhängig 
wurde (Art. 2 Z. 4); der fakultative Versagungs
grund der Streitanhärtgigkeit wirkt sich in öster
reich im Hinblick auf § 79 EO. als zwingender 
aus; 

2. wenn die Entscheidung offenkundig der 
öffentlichen Ordnung des Staates, in dem um 
Vollstreckung angesucht wird, widerspricht; 
durch das Wort "offenkundig" soll die Einwen-

dung des Verstoßes gegen die öffentliche Ord
nung', die in Übereinkommen dieser Art wohl 
ausnahmslos enthalten ist, möglichst ein-
geschränkt werden (Art. 2 Z. 5). -

Zu Art. 4 und 5: 

Art. 4 setzt fest, weiche Unterlagen vorgelegt 
werden müssen, Art. 5 stellt klar, daß weitere 
Voraussetzungen hinsichtlich der Vollstreckbar
keit (Art. 2 und 3) und hinsichtlich der vorzule
genden Unterlagen (Art. 4) nicht gefordert 
werden dürfen. Es unterliegt keinem Zweifel, 
daß fremdsprachigen Unterlagen, die gemäß 
Art. 4 vorzulegen sind, übersetzungen in die 
deutsche Sprache von der antragstellenden Partei 
anzuschließen sind; dies ergibt sich aus Art. 8 
B.-VG. Da das Übereinkommen keine Bestim
mungen über übersetzungen und deren Beglaubi
gung enthält, gelten für diese die innerstaatlichen 
Vorschriften über die Beglaubigung; es ist also 
die Beglaubigung durch einen in österreich ein
getragenen Gerichtsdolmetsch erforderlich. 

Zu Art. 6: 

Die Bestimmung des Abs. 1, daß· das Verfahren 
zur Vollstreckbarerklärung sich (soweit im Über
einkommen nichts anderes angeordnet ist, was 
etwa hinsichtlich der vorzulegenden Urkunaen 
von Bedeutung sein kann) nach dem Recht des 
Vollstreckungsstaates richtet, ist für das öster
reichische Recht, in dem eine besondere Voll
streckungserklärung einer ausländischen Entschei
dung nicht bekannt ist, dahin zu verstehen, Jaß 
das Vollstreckungsverfahren sich nach öster
reichischem Recht richtet. 

Zu Art. 7: 

Nach diesem Artikel ist auch auf Grund eines 
Titels zu vollstrecken, der Unterhaltsraten auch 
für die Zukunft zugesprochen hat; es darf also 
nicht verlangt werden, daß für die Unterha1ts
raten jeweils nach Fälligkeit ein eigener Exeku
tionstitel geschaffen wird. Der Artikel ist aber 
nicht etwa dahin zu verstehen, daß die Exekution 
unter einem sowohl für die bereits fälligen als 
auch für die künftig fälligen Raten bewilligt 
werden müßte; vielmehr ist für die Frage, ob 
~uch für künftig fällig werdende Raten die Exe
kution zu bewilligen ist, im Hinblick auf Art. 6 
das Recht des Vollstreckungsstaates maßgebend. 
Hiezu ist zu bemerken, daß nach österreichischem 
Recht eine solche Art der Exekutionsbewilligung 
nur-auf das Arbeitseinkommen (§ 6 Abs. 3 Lohn
pfändungsgesetz, BGBI. Nr. 51/1955) zugelassen 
1st. 

Zu Art. 8: 

Dieser Artikel stellt klar, daß das Übereinkom
men sich nicht nur auf clie ursprüngliche Unter-
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haltsfestsetzung, sondern auch auf spätere Ent
scheidungen bezieht, durch die der Unterhalt er
höht oder herabgesetzt wird. 

Zu Art. 9: 

Hier werden Erleichterungen hinsichtlich des 
Armenrechtes, der Sidierstellung für Verfahrens
kosten, von Beglaubigungen und Sichtvermerken 
festgesetzt. 

Zu Art. 10: 

Durch diese Bestimmung sollen devisenrecht
liche Beschränkungen für Unterhaltszahlungen 
möglichst beseitigt werden. Dies bezieht sich nicht 
nur auf die in Entscheidungen festgeset'zten, son
dern auch auf die freiwillig geleisteten Unter
haltsbeträge. 

Zu Art. 11: 

Dieser Artikel stellt klar, daß andere und 
günstigere Bestimmungen für den Unterhalts
berechtigten, die in anderen Verträgen oder im 
inneren Redlt eines Staates enthalten sind, durch 
dieses übereinkommen nicht berührt werden. 

Zu Art. 12: 

Der zeitliche Wirkungsbereich wird dahin ge
regelt, daß das übereinkommen sich nicht auf 
Entscheidungen bezieht, die vor seinem Inkraft
treten ergangen sind. 

Zu Art. 13: 

Hier wird festgesetzt, daß die Behörden, die 
Unterhalts entscheidungen .treffen können und die 
zur Vollstreckung solcher Entscheidungen be
rufen sind, der Regierung der Niederlande als 
Präsidialmacht des übereinkommens zum Zweck 
der Mitteilung an die anderen Vertragsstaaten be
kanntzugeben sind. 

11 

Zu Art. 14 ff.: 

Diese Artikel enthalten die sogenannten all
gemeinen Bestimmungen, von denen nur Art. 18 
hervorzuheben ist; durch diesen Artikel wird der 
schon erwähnte Vorbehalt zugelassen, sol,che Ent
scheidungen auszuschließen, bei denen die Zu
ständigkeit des Gerichtes nur auf dem Aufenthalt 
des Unterhaltsberechtigten beruhte; wenn ein 
Staat von diesem Vorbehalt Gebrauch macht, 
kann er anderseits die Vollstreckung der von 
seinen Gerichten erlassenen Unterhaltsentschei
dungen, -bei denen die Zuständigkeit nur auf den 
-Aufenthalt des Unterhaltsberechtigten in seinem 
Staatsgebiet beruhte, nicht verlangen. Da für 
österreich die Zuständigkeit auf Grund des ge
wöhnlichen Aufenthaltes des Unterhaltsberech
tigten von großer Bedeutung ist; wird von diesem 
Vorbehalt kein Gebrauch zu machen sein. 

III. Schlußbemerkungem. 

Das Abkommen ist jedenfalls deshalb ein ge
setzändernder Staatsvertrag (Art. 50 Abs. 2 
B.-VG.), weil das Armenrecht, das in dem 
einen Staat in dem Verfahren bewilligt wurde, 
in dem der Exekutionstitel geschaffen wurde, dem 
Unterhaltsberechtigten im anderen Staat ohne 
neuerliche Antragstellung und ohne zeitliche Be- . 
grenzungzugestanden wird; hiefür wäre gemäß' 
§ 78 EO. aber ein neuerlicher Antrag erforder
lich, hinsichtlich der Gerichtsgebühren wird -da
durch § 9 Abs. 2 GJGebGes., BGBl. Nr. 75/1950, 
geändert. 

Die Durchführung des Abkommens wird keine 
finanzielle Belastung des Bundesschatzes zur Folge 
haben; es ist vielmehr zu erwarten, daß infolge 
der Möglichkeit, Unterhaltsforderungen im Aus
land zwangsweise durchzusetzen, und auch in
folge der erhöhten Zahlungsbereitschaft mit 
Rücksicht auf den Bestand des Unterhaltsvoll
streckungsabkommens eine gewisse Entlastung 
der öffentlichen Fürsorge eintreten wird. 
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